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1. Überraschung zum Jahresbeginn – 
die Vorabpauschale lebt wieder 
 
Nach zwei Jahren Pause ist sie wieder da: die 
Vorabpauschale. Sie soll insbesondere bei the-
saurierenden Fonds und ETFs eine laufende 
Besteuerung der aufgelaufenen Erträge pau-
schaliert sicherstellen. Grund für die Rückkehr 
sind die gestiegenen Zinsen, denn die Pauschale 
wird auf Grundlage des Basiszinssatzes berech-
net, den die Bundesbank festlegt. Für 2021 und 
2022 war dieser Zins negativ, dadurch entfielen 
die Pauschale und die Steuervorauszahlung.  
 
Doch für 2023 liegt der Basiszinssatz bei 2,55 
Prozent. Damit wird die Pauschale für viele 
Fonds wieder relevant. 
 
Die Vorabpauschale wird immer am Jahresan-
fang für das zurückliegende Jahr berechnet und 
gilt am ersten Bankarbeitstag des neuen Jahres 
als steuerlich zugeflossen. Für 2023 erfolgte die 
Berechnung am 2. Januar 2024. Manche Man-
danten hat das überrascht! 
 
Die Berechnung wird wie folgt vorgenommen:  
 
Vorabpauschale ist gleich Basisertrag minus 
Ausschüttungen im Jahr 2023. Der Basisertrag 
des Fonds entspricht 70 Prozent des jährlichen 
Basiszinses (für 2023 ist der Basiszins 2,55 Pro-
zent) somit also 1,785 Prozent multipliziert mit 
dem Rücknahmepreis des Fondsanteils zu Be-
ginn des Kalenderjahrs, also zum 2.1.2023!, nicht 
2024.  
 
Valutierte ein Fondsanteil eines thesaurierenden 
Fonds zu Beginn des Kalenderjahres also z.B. 
mit 100 € und ist der Fondsanteil im Laufe des 
Jahres 2023 gestiegen (nicht gefallen, dann ent-
fällt diese Rechnung regelmäßig) – eine Steige-
rung in 2023 ist eher wahrscheinlich, es sei denn 
Sie haben in China-Aktien investiert – dann be-
trägt die Vorabpauschale 1,79 €.  
 
Jetzt ist die Fondsteilfreistellung zu prüfen. Diese 
beträgt bei Aktienfonds, also Fonds mit mehr als 
50 % Aktienanteil 30 % (bei Mischfonds 15 %, 
andere Werte im Betriebsvermögen). Dann ist 
bei einem Aktienfonds die Bemessungsgrundla-
ge im Beispiel pro Anteil nur 1,25 €, davon wer-
den dann 25 % Abgeltungsteuer (zzgl. Solz) er-
hoben. Das sind dann unter ca. 0,33€ bei einen 
Fondswert zu Beginn des Jahres 2023 von  
 

 
100,00 €, also 33 Promille, zu hoch im Straßen-
verkehr, aber finanziell verkraftbar. 
 

2. Kreditmarktförderungsgesetz: De-
zemberhilfe steuerfrei 
 
Das Wachstumschancengesetz war seit dem 
Referentenentwurf im Juli 2023 immer wieder in 
die Kritik geraten. Am 24.11.2023 wurde schließ-
lich der Vermittlungsausschuss durch den Bun-
desrat aufgerufen, ohne konkrete Angabe von 
weiteren Terminen. Somit ist das Gesetz nicht in 
2023 umgesetzt worden und auch aktuell sind 
die Verhandlungen nicht abgeschlossen. Es ist 
mit einem deutlich niedrigeren Entlastungsvolu-
men durch ein gestutztes Gesetz zu rechnen.  
 
Durch die Zustimmung des Bundestags am 
15.12.2023 werden nun Teile des Wachstums-
chancengesetzes bereits im sogenannten Kre-
ditzweitmarktförderungsgesetz umgesetzt.  
 
Darunter fallen: 
 
Keine Besteuerung der Dezemberhilfe 2022: 
Im Dezember 2022 übernahm die Bundesregie-
rung die Kosten für den Gas- und Wärmeab-
schlag, um die Bürgerinnen und Bürger ange-
sichts der hohen Energiepreise zu unterstützen. 
Diese Hilfsmaßnahmen waren ursprünglich als 
sozialer Ausgleich steuerpflichtig, von einer Be-
steuerung wird nun jedoch zugunsten der Steu-
erzahler abgesehen.  
 
Die Steuerpflicht dieser Zahlungen war eine pein-
liche Realsatire. Gut, dass diese dafür eigens 
geschaffene Paragraphen in den Steuergesetz-
himmel verschwinden dürfen. Obwohl im Fege-
feuer wären sie besser aufgehoben, dem sog. 
„purgatorium tributum“.  
 
Relevant vor allem für größere Kapital- und Per-
sonengesellschaften sollten die Anpassungen 
der Zinsschranke an die EU-Richtlinien sein: 
 
Die Zinsschrankenregelung ist im Einkommen- 
und Körperschaftsteuergesetz festgelegt. Sie 
begrenzt den Betrag, den Unternehmen als Zins-
aufwendungen von ihrem zu versteuernden Ein-
kommen abziehen können. Sie greift, sobald die 
Nettozinsaufwendungen (Differenz zwischen 
Zinsaufwendungen und -erträgen) die Freigrenze 
von 3.000.000 € übersteigen. 
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Im Rahmen der Rechtsprechung erfolgte eine 
weitere Präzisierung des Begriffs „Nettozins-
aufwendungen“ im Einkommensteuergesetz 
sowie die Klarstellung, dass in den Jahren, in 
denen Zinsaufwendungen nicht höher als Zinser-
träge sind, kein Vortrag des Gewinns vor Zinsen, 
Steuern und Abschreibungen (EBITDA) entsteht. 
Für den steuerlichen Abzug von Zinsvorträgen ist 
es zukünftig erforderlich, dass ein ausreichender 
Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen 
vorliegt. 
 

3. Steuerbefreiung von Betriebsvermö-
gen bei Erbschaft und Schenkung 
 
Erbschaften oder Schenkungen von Betriebs-
vermögen können unter bestimmten Bedingun-
gen zum großen Teil steuerbefreit bleiben. Der 
Bundesfinanzhof (BFH) äußerte sich nun in die-
sem Zusammenhang mit seinem Urteil vom 
13.9.2023 zum sog. „90%-Einstiegstest“, welcher 
unter bestimmten Voraussetzungen entscheidet, 
ob Betriebsvermögen von der Erbschaft- und 
Schenkungsteuer zum Teil befreit werden kann. 
 
Kernfrage bei dem Test ist, ob das Verwaltungs-
vermögen mehr als 90 % des Gesamtwerts des 
Betriebsvermögens ausmacht. In diesem Fall 
entfällt die Steuerbegünstigung für das gesamte 
Betriebsvermögen. 
 
Das Verwaltungsvermögen umfasst Vermö-
genswerte, die nicht oder nur mittelbar für den 
betrieblichen Zweck genutzt werden. Dazu gehö-
ren typischerweise: 
 

• Finanzanlagen wie Aktien, Anleihen, Beteili-
gungen an Kapitalgesellschaften, die nicht 
dem Betriebszweck dienen. 

• Immobilien, die nicht betrieblich genutzt wer-
den, wie vermietete Wohn- oder Geschäfts-
immobilien. 

• sonstige Vermögenswerte, die nicht direkt 
dem Geschäftsbetrieb dienen  
(Kunstwerke, Sammlungen oder nicht be-
triebsnotwendige liquide Mittel). 

 
Ziel der Regelung ist es, dass Vermögen, das 
hauptsächlich aus Verwaltungsvermögen besteht 
und somit weniger aktiv im Geschäftsbetrieb 
genutzt wird, keine ungerechtfertigten Steuervor-
teile erhält. 
 
Im konkreten Fall erhielt eine Tochter von ihrem 
Vater GmbH-Anteile für ein Handelsunternehmen 
mit Forschungstätigkeit, das über erhebliche 

 
Finanzmittel verfügte. Die Tochter ging nun da-
von aus, dass die erhaltenen Unternehmensan-
teile als steuerfrei anzusehen waren, das Fi-
nanzamt war jedoch aufgrund der Höhe der Fi-
nanzmittel anderer Meinung. 
 
Nach Urteil durch das Finanzgericht stellte der 
BFH im Anschluss klar, dass bei Handelsunter-
nehmen wie der betroffenen GmbH die betrieb-
lich veranlassten Schulden von den Finanz-
mitteln abzuziehen sind, um zu bestimmen, ob 
das Verwaltungsvermögen 90 % des Gesamt-
vermögens übersteigt. Nach Abzug der Schulden 
von den Finanzmitteln wurde daraufhin festge-
stellt, dass das Verwaltungsvermögen unter 90 
% lag. Daher blieb die Steuerbefreiung für das 
Betriebsvermögen bestehen. 
 
Achtung: Dieser Beitrag behandelt spezifische 
Aspekte der Steuerbefreiung von Betriebsvermö-
gen im Kontext von Erbschaften und Schenkun-
gen. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass die 
Inanspruchnahme einer anteiligen Steuerbefrei-
ung für Betriebsvermögen an eine Vielzahl weite-
rer Voraussetzungen geknüpft ist. Jeder Erb-
schafts- und Schenkungsfall ist einzigartig und 
sollte individuell durch den Steuerberater beglei-
tet werden. 
 

4. Behandlung von kostenlosen oder 
verbilligten Mahlzeiten 
 
Mit Schreiben vom 7.12.2023 informiert das 
Bundesministerium für Finanzen über die lohn-
steuerliche Behandlung von unentgeltlichen oder 
verbilligten Mahlzeiten für Arbeitnehmer ab dem 
Kalenderjahr 2024. 
 
Wenn Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern arbeits-
täglich Mahlzeiten unentgeltlich oder zu einem 
verbilligten Preis anbieten, wird dies als geldwer-
ter Vorteil angesehen und muss entsprechend 
versteuert werden. Als Besteuerungsgrundlage 
werden ab dem Jahr 2024 die folgenden Sach-
bezugswerte festgelegt: 
 
Für ein Mittag- oder Abendessen beträgt der 
Wert je 4,13 € (vorher 3,80 €) und für ein Früh-
stück 2,17 € (vorher 2,- €). Bei Vollverpflegung 
(Frühstück, Mittag- und Abendessen) beträgt der 
Gesamtwert 10,43 € (vorher 9,60 €). 
 
Diese Regelungen gelten ab dem 1.1.2024 auch 
für Mahlzeiten, die Arbeitnehmern während einer 
dienstlich veranlassten Auswärtstätigkeit oder bei 
doppelter Haushaltsführung zur Verfügung  
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gestellt werden, solange der Preis der Mahlzeit 
60 € nicht übersteigt. Andernfalls wird der Wert 
der Mahlzeit in voller Höhe als geldwerter Vorteil 
angesehen. 
 

5. Zeitpunkt der Umsatzbesteuerung 
 
Der Bundesfinanzhof (BFH) kam in seinem Urteil 
vom 17.8.2023 zu dem Schluss, dass für die 
Umsatzbesteuerung eines Betrags dieser zu-
nächst tatsächlich auf dem Konto des Leistungs-
erbringers gutgeschrieben sein muss. 
 
Im entsprechenden Fall hatte ein Unternehmen 
Umsätze, für die das Entgelt vom Leistungsemp-
fänger per Überweisung bezahlt wurde. Das Fi-
nanzamt wollte diese Umsätze im Jahr der Wert-
stellung (Valutierung) der Überweisung, also dem 
Jahr, in dem der Betrag zinswirksam wurde, be-
steuern. 
 
Die eigentliche Gutschrift (der Tag, an dem das 
Geld tatsächlich auf dem Konto des Empfängers 
ankommt und er es nutzen kann) auf dem Konto 
des Unternehmens erfolgte jedoch erst im Folge-
jahr. Die Richter des BFH entschieden daraufhin, 
dass die Umsätze erst im Jahr der Gutschrift auf 
dem Konto des Unternehmens als vereinnahmt 
im Sinne des Umsatzsteuergesetzes gelten und 
somit auch erst für dieses Jahr zu besteuern 
sind. 
 
Das Urteil stellt klar: Für die Vereinnahmung 
eines Betrags ist entscheidend, dass der 
Empfänger über das Geld wirtschaftlich ver-
fügen kann. Dies ist erst der Fall, wenn der Be-
trag tatsächlich auf dem Konto des Empfängers 
gutgeschrieben ist. Eine rückwirkende Wertstel-
lung ändert daran nichts, da sie nur die Zinswirk-
samkeit betrifft, nicht aber die tatsächliche Ver-
fügbarkeit des Geldes für den Empfänger. 
 
Hinweis: Die Entscheidung des BFH gilt für die 
Fälle, in denen der Umsatzsteuerschuldner nach 
vereinnahmten Entgelten besteuert wird (sog. 
„Istbesteuerung“). Diese gilt auch für Unterneh-
mer, die nach vereinbarten Entgelten versteuern 
(sog. „Sollbesteuerung“), im Falle von Anzahlun-
gen, ist somit auch für größere Unternehmen 
relevant.  
 

6. Umsatzsteuerpflicht für Kontrollge-
bühren auf Privatparkplätzen 
 
Das Bundesministerium der Finanzen ergänzt mit 
einem Schreiben vom 15.12.2023 die Regelung  

 
zur umsatzsteuerlichen Behandlung von Park-
raumbewirtschaftungsverträgen und nimmt damit 
Bezug auf die Entscheidung des Europäischen 
Gerichtshofs (EuGH) vom 20.1.2022. 
 
Der EuGH hatte entschieden, dass Kontrollge-
bühren, die von Unternehmen für Verstöße ge-
gen die Nutzungsbedingungen privater Parkplät-
ze (z.B. Firmen- und Supermarktparkplätze) er-
hoben werden, als Gegenleistung für eine 
Dienstleistung anzusehen sind. Diese Dienst-
leistung unterliegt demnach der Umsatzsteu-
erpflicht. 
 
Kontrollgebühren sind Gebühren, die von einem 
Unternehmen oder einer Organisation erhoben 
werden, die die Einhaltung der Nutzungsbedin-
gungen auf diesen Parkplätzen überwacht. Diese 
Gebühren werden typischerweise in folgenden 
Situationen fällig: 
 

• überschreiten der Parkzeit 

• fehlendes oder ungültiges Parkticket 

• Nichtbeachtung spezifischer Parkregeln, z.B. 
das Parken in Bereichen, die für bestimmte 
Fahrzeugtypen oder -gruppen reserviert sind 
(wie Behindertenparkplätze), ohne die ent-
sprechende Berechtigung zu haben (Achtung 
– Abschleppkosten werden i.d.R. gesondert in 
Rechnung gestellt). 

 
Diese Gebühren werden als eine Art Strafzah-
lung für die Nichteinhaltung der Parkplatzregeln 
angesehen. Der EuGH hat entschieden, dass 
diese Gebühren einen unmittelbaren Zusam-
menhang mit der Parkdienstleistung aufweisen 
und daher als steuerbares Entgelt für eine 
Dienstleistung betrachtet werden können. Das 
bedeutet, dass sie der Umsatzsteuer unterliegen. 
 
Durch das Parken auf einem bestimmten Park-
platz entsteht ein Rechtsverhältnis zwischen dem 
Parkplatzbetreiber und dem Nutzer. Dieses Ver-
hältnis umfasst bestimmte Rechte und Pflichten, 
die in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
für die Nutzung des Parkplatzes festgelegt sind. 
Dazu gehört die Verpflichtung des Fahrers, ne-
ben den regulären Parkgebühren auch Kontroll-
gebühren für regelwidriges Parken zu entrichten. 
 
Hinweis: Laut Schreiben der Finanzverwaltung 
gilt bis zum 15.12.2023 eine Nichtbeanstan-
dungsregel, nach welcher alle von Unternehmen 
vereinnahmten Zahlungen vom Unternehmen wie 
bisher als nicht steuerpflichtiger Schadensersatz 
behandelt werden. 
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7. Minderung des geldwerten Vorteils 
bei Dienstwagennutzung durch Parkplatz-
mieten 
 
Das Finanzgericht Köln hat in einem aktuellen 
Urteil vom 20.4.2023 eine Entscheidung getrof-
fen, die alle Arbeitnehmer betrifft, die einen 
Dienstwagen nutzen und gleichzeitig für einen 
Parkplatz am Arbeitsplatz zahlen. 
 
Im entschiedenen Fall ging es um die Minderung 
des geldwerten Vorteils, eines betrieblich genutz-
ten Pkw durch die vom Arbeitnehmer gezahlte 
Miete für einen vom Arbeitgeber bereitgestellten 
Parkplatz. Das Finanzamt vertrat die Auffassung, 
dass solche Parkplatzmieten nicht den nach der 
1-%-Regelung ermittelten geldwerten Vorteil des 
Dienstwagens reduzieren sollten. Das Gericht 
entschied, dass die von den Arbeitnehmern ge-
zahlte Parkplatzmiete tatsächlich den geldwerten 
Vorteil mindert. Dies bedeutet, dass die Miete für 
den Parkplatz bei der Berechnung des zu ver-
steuernden Vorteils aus dem Firmenwagen be-
rücksichtigt und somit von diesem abgezogen 
werden kann.  
 
Achtung: Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, 
da das Finanzamt gegen diese Entscheidung 
Revision beim Bundesfinanzhof eingelegt hat. 
Entsprechende Fälle sollten bis zur Entscheidung 
offen gehalten werden. 
 

8. Unverhältnismäßig hohe Zahlung kein 
Trinkgeld 
 
Das Finanzgericht Köln (FG) hat in zwei rechts-
kräftigen Urteilen vom 14.12.2022 Klarstellungen 
zur steuerlichen Behandlung von Trinkgeldern 
gemacht. Die Urteile sind besonders relevant für 
die Unterscheidung zwischen steuerfreien Trink-
geldern und steuerpflichtigem Arbeitslohn. 
 
Steuerfreie Trinkgelder sind definiert als freiwilli-
ge Zahlungen, die Dritte an Arbeitnehmer für 
deren Dienstleistungen über den eigentlichen 
Zahlungsbetrag hinaus leisten, ohne dass ein 
rechtlicher Anspruch darauf besteht. Sie werden 
in Anerkennung der Arbeitsleistung des Arbeit-
nehmers gezahlt. Typisch hierbei ist, dass die 
Zahlung des Trinkgeldes und die erbrachte Leis-
tung in einem faktischen, wenn auch nicht recht-
lich verbindlichen Verhältnis zueinander stehen.  
 
In dem vom FG verhandelten Fall hatte eine 
GmbH ihren Prokuristen 50.000 € und 1,3 Mio. € 
gezahlt. Die Zahlungen wurden als Dank für gute  

 
Zusammenarbeit und im Rahmen der Veräuße-
rung von Unternehmensanteilen geleistet. Das 
Unternehmen, das die Zahlungen leistete, be-
hauptete, es handle sich um Trinkgeld und sei 
somit steuerfrei. Die Prokuristen deklarierten 
diese Zahlungen nicht in ihrer Einkommensteu-
ererklärung. 
 
Das FG entschied jedoch, dass diese Zahlungen 
nicht als Trinkgelder zu behandeln sind. Dafür 
war schon die Höhe der Zahlung alleine ausrei-
chend. Früher gab es eine gesetzliche Höchst-
grenze für steuerfreie Trinkgelder (1.224 € pro 
Jahr), aber auch wenn diese Grenze nicht mehr 
im Gesetz steht, gilt sie immer noch im allgemei-
nen Verständnis von Trinkgeld. Die Gerichte 
sahen die Zahlungen daher als steuerpflichtigen 
Arbeitslohn an. 
 
Schade eigentlich: Wir von Sonnemann & Part-
ner hatten schon erwogen, künftig nur noch für 
Trinkgelder – natürlich in solcher Höhe – tätig zu 
werden.  
 

9. Sog. „Pool-Arzt“ nicht automatisch 
selbstständig 
 
Allein die Teilnahme am vertragszahnärztlichen 
Notdienst zwingt nicht automatisch zur Annahme 
einer selbstständigen Tätigkeit. Vielmehr ist auch 
dann eine Gesamtabwägung der konkreten Um-
stände vorzunehmen. In dem entschiedenen Fall 
übernahm ein Zahnarzt in den Jahren nach sei-
nem Praxisverkauf überwiegend am Wochenen-
de immer wieder Notdienste, die von der Kas-
senzahnärztlichen Vereinigung organisiert wur-
den. Sie betrieb ein Notdienstzentrum, in dem sie 
personelle und sächliche Mittel zur Verfügung 
stellte. Der Zahnarzt erhielt ein festes Stunden-
honorar. 
 
Die Richter des Bundessozialgerichts (BSG) 
hatten zu entscheiden, ob hier eine selbstständi-
ge Tätigkeit vorlag oder der Arzt sozialversiche-
rungspflichtig beschäftigt war. Nach Auffassung 
des BSG war der Zahnarzt in die von der Kas-
senzahnärztlichen Vereinigung organisierten 
Abläufe eingebunden und hatte auf diese keinen 
entscheidenden, erst recht keinen unternehmeri-
schen Einfluss. Er fand eine von dritter Seite 
organisierte Struktur vor, in der er sich fremdbe-
stimmt einfügte. Dass er bei der konkreten medi-
zinischen Behandlung als Zahnarzt frei und ei-
genverantwortlich handeln konnte, fiel nicht ent-
scheidend ins Gewicht. Infolgedessen unterlag  
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der Zahnarzt bei der vorliegenden Notdiensttätig-
keit der Versicherungspflicht. 
 

10. Testamentsauslegung bei Aussage 
„bis zu meinem Tod pflegt und betreut“ 
 
In einem vom Oberlandesgericht in München 
entschiedenen Fall errichtete eine kinderlose und 
verwitwete Erblasserin im April 2011 ein hand-
schriftliches Testament folgenden Inhalts: „Mein 
letzter Wille! Die Person, die mich bis zu meinem 
Tode pflegt und betreut, soll mein gesamtes 
Vermögen bekommen! Zurzeit ist es: Frau xy, 
wohnhaft … Ich bin im Vollbesitz meiner geisti-
gen Kräfte. Unterschrift“ 
 
Wenn der Wortlaut eines Testaments so unbe-
stimmt ist, dass die Auslegung ergebnislos blei-
ben muss, ist es ungültig. So war es auch im o.g. 
Fall. Auch im Wege der Testamentsauslegung 
konnte nicht feststellt werden, welche Kriterien 
nach dem allein maßgeblichen Erblasserwillen 
erfüllt sein müssen, damit der Erbe benannt wer-
den kann. 
 
Fraglich war bereits, ob die Erblasserin sich bei 
der Errichtung des Testaments von der Vorstel-
lung leiten ließ, dass die Person, die sie „pflegt 
und betreut“ dies ab Errichtung des Testaments 
zu tun hatte. Denkbar war aber auch, dass 
(auch) ein späteres Übernehmen von Pflege und 
Betreuung ausreichend sein sollte. Ebenso offen 
und im Wege der Auslegung nicht sicher fest-
stellbar war, ob die Person, die „pflegt und be-
treut“, dies ununterbrochen (unabhängig vom 
jeweiligen Beginn) tun musste. Letztlich ließ sich 
auch nicht klären, ob das zeitliche Element von 
„Pflege und Betreuung“ nach der Vorstellung der 
Erblasserin tatsächlich bis „in“ den Tod im Sinne 
einer Sterbebegleitung erfolgen musste. Darüber 
hinaus lässt sich aber auch nicht mit hinreichen 

 
der Sicherheit im Wege der Testamentsausle-
gung ermitteln, was die Erblasserin inhaltlich 
unter „pflegt und betreut“ verstand. 
 

11. „Düsseldorfer Tabelle“ ab dem 
1.1.2024 
 
Die vom Oberlandesgericht Düsseldorf heraus-
gegebene „Düsseldorfer Tabelle“ wurde zum 
1.1.2024 geändert. Im Wesentlichen sind die 
Bedarfssätze minderjähriger und volljähriger Kin-
der, die Einkommensgruppen und der dem Un-
terhaltspflichtigen zu belassende Eigenbedarf 
geändert worden. 
 
Die „Düsseldorfer Tabelle“ stellt eine bloße Richt-
linie dar und dient als Hilfsmittel für die Bemes-
sung des angemessenen Unterhalts im Sinne 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Eine bindende 
rechtliche Wirkung kommt ihr nicht zu. Zum 
1.1.2024 betragen die Regelsätze bei einem 
Nettoeinkommen des/der Unterhaltspflichtigen 
bis 2.100 €: 
 

• 480 € für Kinder von 0 – 5 Jahren 

• 551 € für Kinder von 6 – 11 Jahren 

• 645 € für Kinder von 12 – 17 Jahren und 

• 689 € für Kinder ab 18 Jahren. 
 
Die Sätze steigen mit höherem Einkommen um 
bestimmte Prozentsätze. 
 
Die gesamte Tabelle befindet sich auf der Inter-
netseite des Oberlandesgerichts Düsseldorf un-
ter https://www.olg-duesseldorf.nrw.de – Schnell-
zugriff – Düsseldorfer Tabelle. 

 
 
 

 
 
  
 Fälligkeitstermine Fällig am 

Umsatzsteuer (mtl.),Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, Soli.-Zuschlag (mtl.) 12.2.2024 

Sozialversicherungsbeiträge 27.2.2024 

  

 

 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB maßgeblich  
 für die Berechnung von Verzugszinsen 

 seit 1.1.2024 = 3,62 % 
 1.7. – 31.12.2023   = 3,12 % 
 1.1. – 30.6.2022   = 1,62 % 
 1.7.2016 – 31.12.2022   = 0,88 % 

 

https://www.olg-duesseldorf.nrw.de/infos/Duesseldorfer_Tabelle/index.php
https://www.olg-duesseldorf.nrw.de/infos/Duesseldorfer_Tabelle/index.php


Stand: Januar 2024  7 
 

  

  
 Verzugszinssatz ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
(abgeschlossen bis 28.7.2014): Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 
(abgeschlossen ab 29.7.2014): Basiszinssatz + 9 Prozentpunkte 
zzgl. 40 € Pauschale 

  

 
 Verbraucherpreisindex 
 (2020 = 100) 

2023:  Dezember = 117,4; November = 117,3; Oktober = 117,8;  
September = 117,8; August = 117,5; Juli = 117,1; Juni = 116,8; Mai = 
116,5; April = 116,6; März =116,1; Februar = 115,2; Januar = 114,3 
 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:  
https://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 

  

  
 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt  
kann jedoch nicht übernommen werden. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Konjunkturindikatoren/Preise/pre110.html

